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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Beschaffungsvorgang eines Feuerwehrfahrzeugs 

Bericht der Feuerwehr 

 
Begründung: 

 

 

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen: 

 

Beschaffungsvorgänge werden grundsätzlich durch die zentrale Vergabestelle der Stadt 

durchgeführt. Beschaffungsvorgänge richten sich nach den gesetzlichen Regelungen zu 

Vergaben. In Gladbeck kommt die Dienstanweisung (DA) über Beschaffung von Bau-, Lie-

fer-, Dienst und freiberuflichen Leistungen der Stadt Gladbeck zusätzlich zum Tragen. 

Die Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr Gladbeck basieren auf einem, mit der Kämme-

rei abgestimmten Fahrzeugkonzept in einem entsprechenden Beschaffungszeitraum. 

Grundlage für dieses Fahrzeugbeschaffungskonzept ist der vom Rat der Stadt Gladbeck am 

04.07.2019 einstimmig verabschiedete Brandschutzbedarfsplan. Die Umsetzung zur Be-

schaffung erfolgt sukzessive in jedem Haushaltsjahr. 

Der Beschaffungsvorgang unterteilt sich in mehrere Schritte und unter Mitwirkung der ver-

schiedenen Bereiche, wie der zentralen Vergabestelle der Stadt Gladbeck, dem Rech-

nungsprüfungsamt, den Dezernatsleitungen und der Feuerwehr.  

 

Die Basis für das Ausschreibungsverfahren eines Feuerwehrfahrzeuges bildet das techni-

sche Leistungsverzeichnis, welches durch die Feuerwehr erstellt wird. 

 

Das technische Leistungsverzeichnis beschreibt detailliert ein Feuerwehrfahrzeug mit allen 

erforderlichen Spezifikationen. Es ist angepasst an den Bedarf, die Taktik, die bereits ver-
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wendete Technik, die Sicherheit, die rechtlichen Vorschriften, dem aktuellen Stand der 

Technik und den DIN-Normungen.  

 

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und deren feuerwehrtechnischer Beladung 

werden in Gladbeck zwei separate Vergaben durchgeführt. 

 

 

Vergabe 1 (Los 1): Das Fahrgestell und der Aufbau:  

▪ Diese Ausschreibungsvariante bietet den großen Vorteil, dass keine Schnittstellen-

problematik zwischen Fahrgestellhersteller und Fahrzeugaufbauer auftritt, es gibt 

nur einen verantwortlichen Ansprechpartner für den Aufbau des Fahrzeuges. 

Vergabe 2 (Los 2): Feuerwehrtechnische Beladung: 

▪ Bis zur Fertigstellung eines Fahrzeuges können bis zu 36 Monate vergehen. Um die 

Gewährleistung (Garantieansprüche) der feuerwehrtechnischen Geräte nicht zu ver-

lieren, werden diese zu einem späteren Zeitpunkt beschafft. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr nimmt den Bericht der Verwaltung 

zur Kenntnis. 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 

 

 
- Marie-Antoinette Breil – 

       Beigeordnete 

 
    

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


